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1034 «AUSGLEICHENDE GERECHTIGKEIT»

Anton Krattli

Kurzes Nachwort — auch zum Nachwort von «Erzahlungen 3»

War und ist «Unvereinnahmbarkeit» die Voraussetzung fiir Qualitdt und
Eigenart eines literarischen Werks ? Ich neige auch zu dieser Ansicht und
habe — im Hinblick auf die Zeit, die hier besonders zur Diskussion steht —
trotzdem Bedenken, weil wohl doch genauer zu erortern wire, was «Ver-
einnahmung» und was sie nicht bedeutet. Was bedeutet sie konkret in der
Lage, in der sich die Schweiz in den dreissiger Jahren befand? Es gibt
bekanntlich gute Griinde fiir die Ansicht — wie sie zum Beispiel Friedrich
Diirrenmatt in seiner neusten Komodie «Achterloo» vertreten 1dsst —, an-
gesichts der drohenden Invasion durch die Sowjetunion in Polen sei es zur
Vermeidung schlimmerer Ubel «mutig» von General Jaruzelski gewesen,
die freien Gewerkschaften zu verbieten und den Ausnahmezustand zu
deklarieren. Jeder Demokrat, jeder der Freiheit vor allem verpflichtete
Biirger straubt sich gegen diese schreckliche Einsicht; aber er kann im Ge-
danken an die blutige und zerstorerische Alternative doch auch nicht von
der Hand weisen, dass verantwortliches Handeln moglicherweise gerade in
dem besteht, was absolut gesehen verwerflich ist. Was aber hiesse das, auf
die Lage der Schweiz unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg und erst
recht wiahrend des Krieges bezogen ? Es geht mir nicht darum, die Fliicht-
lingspolitik des Bundesrates zu beschonigen oder die in zahlreichen Fillen
dokumentierte unwiirdige Behandlung von Gelehrten und Kiinstlern, die in
unserem Lande Zuflucht gefunden hatten, etwa nachtriglich gutzuheissen.
Die Solidaritdt besonders des Schriftstellervereins mit den in die Schweiz
emigrierten oder gefliichteten Kollegen wiare in der Tat die einzig vertret-
bare Haltung gewesen, nicht die Gehilfenschaft gegeniiber der Fremden-
polizei, die ihrerseits allenfalls nach Maximen der Staatsraison handeln
mochte. Es geht mir nur darum, bei der Beurteilung der damals handelnden
Menschen nicht ausser acht zu lassen, dass sie nicht wissen konnten, wie
der Krieg in Europa ausgehen wiirde; dass sie nicht wussten, was der junge
Historiker heute natiirlich weiss. Ich meine, es brauchte einer damals bei-
leibe kein «faschistoider» Freund der Nazis zu sein, um trotzdem zur Ein-
sicht zu kommen, die Achsenmichte und ihre unberechenbaren Fiihrer
konnten auf Aktivitdten, wie sie sich Charles Linsmayer in seinem Nach-
wort zum dritten Erzdhlungsband ausmalt (dass ndmlich die Schweiz zu
einer Art geistigen Zentrums des Widerstandes gegen Hitler unter Einbezug
der Exilierten — etwa in einem international zusammengesetzten Schrift-
stellerverband — gemacht worden wire), in einer Weise reagieren, die
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niemand wirklich verantworten konnte. Wenn also die Schweizer Schrift-
steller damals meinten, nicht Aussenseitertum und Kritik, sondern Be-
stirkung im Gemeinsamen sei das Gebot der Stunde, so miisste man das
wenigstens aus der Situation heraus zu verstehen suchen. Hinterher, nach-
dem man sicher weiss, dass der Einmarsch und die Repression durch
dussere Gewalt nicht erfolgt sind, flammende Manifeste zu fordern, ist
jedenfalls unangebracht. Linsmayer sagt ja ganz am Schluss seines hier
erwidhnten Nachworts selber: «Will man das Kind nicht mit dem Bade aus-
schiitten, so muss auch hier unbedingt mit einer subtileren und feiner
differenzierenden Elle als der absolut gesetzten politischen gemessen
werden. Es bedarf die Deutschschweizer Literatur der Zeit zwischen 1933
und 1945, wenn man Verschiittetes bergen und bleibenden Bestand sichern
will, noch stdrker als die vorangehende eines vorurteilslosen Betrachters,
der bereit ist, sich auf sie einzulassen und sich mit ihr, auf Uberraschungen
wie auf Enttiduschungen gefasst, auseinanderzusetzen.» Dieser verniinftigen
Forderung widerspricht zum Teil, was — bei der Darstellung und Kritik der
geistigen Landesverteidigung — im gleichen Nachwort ausgefiihrt wird.

Und dann natiirlich frage ich mich, ob das Bild denn stimme, das da iiber
die kulturelle und geistige Situation der deutschen Schweiz wihrend des
Krieges entworfen ist. Wenn man zum Beispiel die Anthologie «Grenz-
ginge» konsultiert, die Hans Rudolf Hilty mit dem Untertitel «Literatur
aus der Schweiz 1933—45» herausgegeben hat, dann sieht man, dass da
«Grenzginge» tatsichlich stattfanden. Die Stimmen von Thomas Mann und
Hermann Hesse waren nie zu iiberhoren. Thomas Mann hat Eduard
Korrodi im «Emigrantenstreit> mit aller Deutlichkeit geantwortet. Die
Briefe zwischen Erika Mann und ihrem Vater, die Hans Wysling in
der Doppelnummer Juli/August der «Schweizer Monatshefte» kiirzlich
ediert und kommentiert hat, geben Einblick in die geistige Situation der
Zeit, nicht weniger als die vielen Texte, die Hilty zusammengetragen hat,
nicht weniger als die politischen Nummern des Cabarets Cornichon, nicht
weniger als die Zeichnungen und Spriichlein von B6 gegen «rote und
braune Fiuste» im «Nebelspalters.

Die Spielpldine und die Inszenierungen des Ziircher Schauspielhauses
sind in ihrer Bedeutung fiir die Starkung des Widerstandes und des Selbst-
behauptungswillens, aber auch als Indikatoren dafiir, dass diese Mani-
festationen immer nur einer heiklen Grenze entlang mdglich waren, hin-
langlich beschrieben worden. Ich meine einfach, der Widerstreit zwischen
den «Offiziellen» und den Praktiken der «Staatsraison» auf der einen und
der «unvereinnehmbaren» literarischen, kiinstlerischen und politischen
Wahrheit, die ebenso bezeugt ist, auf der andern Seite, diirfte nicht iiber-
sehen werden, wenn man das Bild dieser Epoche zeichnet. So wire ein ganz
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deutlicher Unterschied zu machen zwischen denen, die wirklich nur ihr
Siippchen im Schutz einer Ausnahmesituation kochten, und denen, die sich
von den strammen Wortfithrern nicht «vereinnahmen» liessen, die Zucht
und Ordnung in den Internierungslagern schon fiir geistige Landesverteidi-
gung hielten. Oder lese man doch bei Hans Mayer nach («Ein Deutscher
auf Widerrufs, Band 1), was er iiber die ersten Tage seines unfreiwilligen
Exils in Genf sagt. Die Polizei hat ihn ausschaffen wollen, doch da war an
eben dem Tag die Grenze wegen des Kriegsausbruchs geschlossen. Arrest,
Verhore, Verhandlungen. Dann wird er durch die Intervention von Freun-
den freigelassen, die Ausweisung zuriickgenommen: «Max Rychner liess
mich schreiben. Carl Burckhardt war aus Danzig zuriickgekehrt: alles ver-
lief so, wie er es bei seiner Berufung in die einstmals Freie Stadt voraus-
gesagt hatte. Das Programmheft des Schauspielhauses Ziirich zur Neu-
inszenierung von ,Dantons Tod‘ enthielt einen Auszug aus meinem Buch;
ein Subskriptionszettel war beigelegt.» Kleinigkeiten, gewiss, und Hans
Mayer beschonigt in der Folge nicht, was ihm und anderen in der Schweiz
noch widerfuhr. Aber diese Kleinigkeiten zdhlen auch, sie gehoren ins Bild.
Es ist ein kompliziertes, zweifellos auch ein widerspriichliches Panorama,
das im Riickblick voller Schwachstellen, Verlegenheiten und selbst Pein-
lichkeiten erscheinen mag, wenn man es an strengen und absoluten Mass-
stdben politischer Ethik misst. Aber man sollte nicht iibersehen, dass Kritik
und Auseinandersetzung auch unter schwierigen Bedingungen dennoch
stattgefunden haben und dass sie keineswegs ohne Wirkung blieben.

Im iibrigen hatte es schon eine entscheidende Bedeutung, der «gross-
deutschen» Propaganda, die eine Heimkehr der «Deutschstimmigen» ins
Reich betrieb, eine geistig-kulturelle Eigenstdndigkeit entgegenzusetzen.
Wiederum mag manches, was damals unter Stichworten wie «Geisteserbe
der Schweiz» oder «Helvetismus» lief, aus heutiger Sicht problematisch
und in gewissen provinziellen Ziigen gar ldacherlich erscheinen. Aber denen,
die diese Zeit miterlebt haben, war es dabei nicht ums Lachen.

Was folgt daraus fiir die Literatur der deutschen Schweiz? Man kann
sie nicht nach dem Gegensatzpaar «Anpassung oder Widerstand» einteilen.
Wenn manches von dem, was vor Jahrzehnten noch im Gespréch und in
den Schaufenstern war, heute bereits vergessen ist, hat das vermutlich
weniger mit den Schwierigkeiten einer bosen Zeit als mit qualitativen Man-
geln zu tun. Mich hat ehrlich iiberrascht, was alles Charles Linsmayer und
seine Mitherausgeberin zur Aufnahme in die Erzédhlungsbande fiir wiirdig
befunden hat. Es sind Texte darunter, die schon bei ihrem ersten Er-
scheinen als ephemer und auch als dilettantisch erkannt worden sind. Was
soll das 7 Anderseits gibt es da schon auch Schriftsteller, deren Werk es ver-
dient, aus der Vergessenheit oder doch aus dem Schatten hervorgezogen zu
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werden. Neben den bedeutenden Erscheinungen, bei denen das lingst oder
eben erst geschehen ist, mochte ich Albert J. Welti, Hans Albrecht Moser,
Cécile Ines Loos als Beispiele nennen. Cécile Ines Loos ist in «Friihling
der Gegenwart» auch mit dem Roman «Hinter dem Mond>» vertreten, Welti
und Moser dagegen nur mit ein paar Seiten Prosa in den Erzéhlungen.
Wenn schon «wache Subjektivitit» bei der Auswahl der Werke ein Kri-
terium war, warum versperrt denn jetzt so viel Belangloses den Platz fiir
Revisionen, die noch fillig sind ?

Charles Linsmayer gebiihrt Dank fiir die grosse Arbeit, mit der er den
Schweizer Roman von 1890 bis 1950 in siebenundzwanzig Beispielen und
einen Querschnitt durch das erzdhlerische Schaffen in drei umfangreichen
weiteren Banden dem Leser bereitgestellt hat. Ich meine aber, dass er dabei
mit mehr Kritik und weniger vager «ausgleichender Gerechtigkeit nach
riickwdrts» hitte vorgehen miissen.

ralles.




	Kurzes Nachwort : auch zum Nachwort von "Erzählungen 3"

